
Entscheidungen anderer Gerichte
Familienrecht

§§ 14, 18 EheVO.
Hat sich die unterhaltsberechtigte Partei im Ehe

scheidungsverfahren mit einer zeitlichen Begrenzung 
der Unterhaltspflicht einverstanden erklärt, so ist sie 
auch für den Fall weiterer Unterhaltsbedürftigkeit 
daran gebunden.

BG Rostock, Urt. vom 9. August 1956 —  S  50/56.
Die Ehe der Parteien wurde durch rechtskräftiges Urteil 

geschieden. Im Laufe des Scheidungsverfahrens hat sich der 
Beklagte vor dem damaligen ProzeßbevollmSchtlgten der 
Klägerin ln notarieller Urkunde verpflichtet, an die Klägerin 
für eine Übergangszeit von l'A Jahren, d. h. bis zum 31. De
zember 1955, Unterhalt zu zahlen. Mit der Begründung, daß 
sie sich innerhalb dieser Zeit wider Erwarten keinen Erwerb 
schaffen konnte, hat die Klägerin von dem Inzwischen wieder 
verheirateten Beklagten erneut Unterhalt verlangt.

Das Kreisgericht hatte den Beklagten antragsgemäß ver
urteilt. Auf die Berufung wurde das Urteil dahin abgeändert, 
daß die Klage abgewiesen wurde.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Beide Parteien haben seinerzeit offensichtlich den 

Wunsch gehabt, eine grundsätzliche Regelung der 
Unterhaltsfrage zu treffen. Dies ergibt sich daraus, daß 
damals der Beklagte seine Unterhaltsverpflichtung vor 
dem Prozeßbevollmächtigten der Klägerin abgegeben 
und dadurch auf eine gerichtliche Überprüfung der 
Unterhaltsbedürftigkeit der Klägerin verzichtet hat. Es 
kann auch vorausgesetzt werden, daß der damalige 
Vertreter der Klägerin im weitesten Maße deren 
Interessen bei dem Zustandekommen der Urkunde 
wahrgenommen hat, und daß die Klägerin sich seiner
zeit auch darüber im klaren gewesen ist, daß sie nach 
dem 31. Dezember 1955 keinen Unterhaltszuschuß mehr 
von dem Beklagten zu erhalten hat- und sich von 
diesem Zeitpunkt an selbst ernähren muß.

Diesen Feststellungen steht auch nicht die Behaup
tung der Klägerin entgegen, daß sie wider Erwarten 
nach dem 31. 12. 1955 gesundheitlich nicht in der Lage 
sei, einer Berufsarbeit nachzugehen, um daraus ihren 
Lebensunterhalt zu bestreiten. Sie ist der Meinung, daß 
der Beklagte bei bestehender Unterhaltsbedürftigkeit 
verpflichtet sein m ü s s e ,  auch weiterhin an sie 
Unterhalt zu zahlen. Dieser Auffassung vermochte der 
Senat nicht zu folgen. Nachdem sich die Klägerin mit 
einer zeitlichen Begrenzung der Unterhaltsverpflich- 
tung einverstanden erklärt hat, ist sie an diese auch 
für den Fall ihrer weiteren Unterhaltsbedürftigkeit 
gebunden, zumal der Beklagte im Vertrauen auf die 
Verbindlichkeit der Abmachung sich sein Leben ein
gerichtet und erneut geheiratet hat.

Die Ansicht des Senats, daß die zeitliche Begrenzung 
der Unterhaltsverpflichtung die Möglichkeit aus
schließt, den Beklagten zu weiteren Unterhaltszahlun
gen zu verpflichten, entspricht auch dem Sinn des § 14 
Abs. 2 EheVO. Aus dieser Bestimmung geht her
vor, daß aus Vereinbarungen, die im Zusammenhang 
mit der Scheidung über die Zahlung von Unterhalt an 
einen geschiedenen Ehegatten getroffen werden, nach 
Ablauf von vier Jahren nach der Rechtskraft des 
Scheidungsurteils weder vollstreckt noch geklagt wer
den kann. Das Gesetz hat also ebenfalls eine zeitliche 
Begrenzung der Unterhaltsverpflichtung aus Verein
barungen getroffen. Im vorliegenden Falle ist die Ver
einbarung selbst nach dem Willen der Parteien be
grenzt worden. Es würde zur Rechtsunsicherheit und 
unbilligen Härten führen, wenn das Gericht sich über 
solche Vereinbarungen hinwegsetzen würde.

(Mitgeteilt von Otto Segert, 
Richter am Bezirksgericht Rostock)

§ 25 EheVerfO; §§ 627, 567 ZPO.
Beschwerden gegen Entscheidungen gern. §§ 25 Ehe

VerfO, 627 ZPO sind auch dann unzulässig, wenn der 
Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Anordnung zu
rückgewiesen wurde. Anträge nach § 627 ZPO sind 
kein das Verfahren betreffendes Gesuch gern. § 567 ZPO.

BG Leipzig, Beschl. vom 7. August 1956 — 1 TUa 
76/56.

Die Klägerin hatte im Laufe des Ehescheidungsverfahrens 
beantragt, dem Beklagten, der sich zur Zahlung von 250 DM 
monatlich für die Dauer des Rechtsstreits bereit erklärt hatte, 
im Wege der einstweiligen Anordnung aufzugeben, weitere 
250 DM an sie zu zahlen. Die gegen den zurückweisenden 
Beschluß des Kreisgerichts eingelegte Beschwerde wurde als 
unzulässig verworfen.

A us d en G r ün de n :
§ 627 ZPO in der Fassung des § 25 EheVerfO sieht — 

im Gegensatz zur früheren Fassung — keine Be
schwerde gegen eine einstweilige Anordnung des Pro
zeßgerichts vor. Nach § 567 ZPO finden Beschwerden 
nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen und gegen 
ohne mündliche Verhandlung ergangene Entscheidun
gen statt, durch die ein das Verfahren betreffendes Ge
such zurückgewiesen worden ist. Anträge nach § 627 
ZPO betreffen nicht das Verfahren, sondern die s a c h 
l i c h e  Regelung einzelner ehelicher Angelegenheiten 
während des Eheprozesses. Es wäre auch widersinnig, 
einstweilige Anordnungen hinsichtlich der Beschwerde
fähigkeit anders zu behandeln als die auf Ablehnung 
einer einstweiligen Anordnung lautenden Beschlüsse, 
denn das Bedürfnis möglichster Beschleunigung, die 
durch eine Beschwerdemöglichkeit beeinträchtigt würde, 
gilt für beide Fälle gleichmäßig. Beide Arten von Be
schlüssen unterscheiden sich aber auch dem sachlichen 
Inhalt nach nicht, wie sich gerade im vorliegenden Fall 
zeigt. Indem nämlich das Kreisgericht den Antrag der 
Klägerin, ihr mehr Unterhalt zuzusprechen, als der Be
klagte freiwillig zu zahlen bereit war, zurückwies, hat 
es stillschweigend den Unterhalt dahin geregelt, daß 
der Beklagte nur die freiwillig gezahlten 250 DM 
monatlich zu leisten hat. Die in NJ 1956 S. 279 unter 
Ziff. 6 wiedergegebene Auffassung, daß eine Be
schwerde gegen einstweilige Anordnungen nach § 627 
ZPO nicht zulässig ist, gilt also auch für die Beschlüsse, 
die den Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Anordnung 
zurückweisen.

Andere Entscheidungen
§§ 1911, 1913, 1960, 1170, 1171 BGB.
Zur Frage der Voraussetzungen für die Anordnung 

von Nachlaßpflegschaften und Pflegschaften nach 
§§1911, 1913 BGB.

Staatliches Notariat Meißen, Beschl. vom 27. März 
1956 - VIII 5/56.

Die Antragstellerln 1st Eigentümerin eines Grundstücks. 
Im Grundbuch ist eine Hypothek von 169,20 Goldmark für 
Frau R. eingetragen. Die Gläubigerin R. ist verschollen; 
angeblich soil sie verstorben sein. Zinsen sind seit mehr als 
zehn Jahren nicht gezahlt worden. Die Antragstellerin ver
mutet, daß die der Hypothek zugrunde liegende Forderung 
zu Lebzeiten der Gläubigerin zurückgezahlt worden ist. Sie 
will die Hypothek löschen lassen, da sie nur unter dieser 
Bedingung eine neue Hypothek für Bauarbeiten erhält. Sie 
beantragt daher die Bestellung eines Abwesenheits- oder 
Nachlaßpflegers, der den Betrag von 169,20 DM in Empfang 
nehmen, löschungsfähige Quittung erteilen und das Geld beim 
Notariat hinterlegen soll.

Aus den G r ü n d e n :
Gern. § 1960 BGB kann das Staatliche Notariat für 

diejenigen, welche Erben werden, einen Pfleger (Nach
laßpfleger) bestellen. Dies ist eine der Maßnahmen, 
die — soweit ein Bedürfnis besteht — der Sicherung des 
Nachlasses im Interesse der noch unbekannten Erben 
zu dienen hat, wie sich aus § 1960 Abs. 1 BGB ergibt. 
Der Wirkungskreis eines solchen Pflegschaft ist deshalb 
auch stets die Sicherung des Nachlasses und die Ermitt
lung der Erben, nicht aber die Abgabe einer Löschungs
bewilligung.

Auch die Pflegschaft für die unbekannten Beteiligten 
nach § 1913 BGB geht davon aus, daß eine Fürsorge für 
die Interessen der unbekannten Beteiligten erforderlich 
ist, Diese Pflegschaft dient also ebenfalls den Interessen 
des Vertretenen. Sie wird in den Fällen eingeleitet, wo 
in diesem Interesse eine Angelegenheit geregelt werden 
muß, bevor die Beteiligten feststehen. Ein Schutzbedürf
nis liegt aber nicht vor, wenn die Interessen der unbe
kannten Beteiligten auch auf andere Weise wahrgenom
men werden können. In jedem Falle wird das Fürsorge
bedürfnis durch die Interessen des zu Vertretenden, 
nicht eines außenstehenden Dritten, bestimmt.

Aber auch die Bestellung eines Abwesenheitspflegers 
nach § 1911 BGB kann die Antragstellerin nicht zum 
Ziele führen. Nach den Angaben der Antragstellerin
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